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1. Ausgangslage

Ausländische Investoren, die im Kan-

ton Zug eine Immobilie erwerben

möchten, haben mehrere Hürden zu

überwinden. Einerseits ist der Markt

stark angebotsgesteuert und die Aus-

wahl sehr beschränkt. Rasche Ent-

scheidungskompetenz ist in dieser

Situation unerlässlich. Andererseits

stellt die eventuell gegebene gesetz-

liche Genehmigungspflicht für Ver-

käufer ein Risiko dar, weshalb diese

Schweizer Interessenten bevorzugen.

Gelingt es dennoch einem ausländi-

schen Investor, eine Zusage für eine

Zuger Immobilie zu erhalten, ist an-

schliessend die Bewilligungspflicht

gemäss den Gesetzesvorschriften zu

prüfen. Sollte dies bejaht werden, so
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muss der ausländische Investor mit

einem Bewilligungsverfahren und mit

einer Offenlegungspflicht rechnen. In

diesem Fall kann er ausschliesslich

beim Vorliegen eines Bewilligungs-

grundes die Immobilie erwerben.

Zusammenfassend kann festgestellt

werden, dass die gesetzliche Ge-

nehmigungspflicht nach wie vor ein

bedeutendes Hindernis beim Immo-

bilienerwerb von ausländischen In-

vestoren darstellt.

1.1 Rechtsquellen

Der Erwerb von Grundstücken

durch Personen im Ausland ist in der

Schweiz durch das Bundesgesetz

über den Erwerb von Grundstücken

durch Personen im Ausland (auch

als «Lex Friedrich» bzw. «Lex Koller»

bekannt, nachfolgend «BewG») so-

wie durch die Verordnung über den

Erwerb von Grundstücken durch Per-

sonen im Ausland («BewV») geregelt.

Zweck des BewG ist die Verhinderung

der Überfremdung des einheimischen

Bodens (Art.1 BewG). Das Gesetz

versucht, diesen Schutz durch eine

besondere Bewilligungspflicht gewis-

ser Personen beim Erwerb von be-

stimmten Grundstücken zu erreichen

(Art. 2 BewG). Die BewV enthält die

massgebenden Ausführungsbestim-

mungen. Die diesbezüglichen kan-

tonalen Bestimmungen sind erstens

die obligatorischen Ausführungsbe-
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stimmungen über die kantonalen Be-

hörden sowie fakultative gesetzliche

Bestimmungen über die Einführung

von zusätzlichen kantonalen Bewilli-

gungsgründen und über Beschrän-

kungen für den Erwerb von Ferien-

wohnungen und Wohneinheiten in

Apparthotels (Art. 3 Abs. 2, Art.9 und

Art.13 Abs.1BewG) und zweitens die

fakultativen gesetzlichen Beschrän-

kungen für den Erwerb von Ferien-

wohnungen und Wohneinheiten in

Apparthotels (Art. 13 Abs. 2 BewG).

1.2 Rolle des BewG

Die Aufhebung des BewG wird seit

einiger Zeit diskutiert. Die Auswirkun-

gen einer solchen Massnahme sind

zurzeit Thema von kontroversen Dis-

kussionen, was zur Beibehaltung des

Gesetzes führte. Das BewG verliert

aber kontinuierlich – auch durch die

schrittweise Erweiterung der Europäi-

schen Gemeinschaft – an Bedeutung.

Die Darstellung oben widerspiegelt

den Gegenstand des BewG.

1.3 Bewilligungspflichtige

Rechtsgeschäfte

Ein nach dem BewG bewilligungs-

pflichtiges Rechtsgeschäft liegt dann

vor, wenn

• der Erwerber eine Person im Aus-

land im Sinne des BewG ist,

• der Gegenstand des Rechtsge-

schäftes ein bewilligungspflichtiges

Grundstück im Sinne des BewG

beinhaltet sowie

Entwicklung von Grundstücken

Kauf, Besitz & Verkauf von

Immobilien

Betrieb von Immobilien

Nutzung von Mietflächen

Geschäftsimmobilien

zur Vermietung

selbst genutzt

Wohnimmobilien

zur Vermietung (direkt)

selbst genutzt (indirekt)

selbst genutzt: Erstwohnsitz

selbst genutzt: Zweitwohnsitz

selbst genutzt: Ferienwohnung

nicht beschränkt beschränkt möglich nicht möglich

Quelle: Bundesamt für Wohnungswesen, Aufhebung der Lex Koller, vom 31. März 2008
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unabhängig ob es sich hierbei um

Ein- oder Mehrfamilienhäuser, um

Stockwerkeinheiten oder um für der-

artige Bauten vorgesehenes Bauland

handelt, der Bewilligungspflicht (Art. 2

Abs.1 BewG).

Allerdings sieht das BewG Ausnah-

men von diesem Grundsatz vor, wel-

che nachfolgend unter Ziff. 5 erwähnt

werden.

4. Erwerb im Sinne des BewG

Das BewG unterstellt nicht nur die

Eigentumsübertragung von Grund-

stücken durch Personen im Aus-

land der Bewilligungspflicht. Mass-

gebend für die Beurteilung, ob ein

Grundstückerwerb im Sinne des

BewG vorliegt, ist, ob die Person

im Ausland die tatsächliche Verfü-

gungsgewalt über das Grundstück

erhält. So gilt nebst dem Erwerb des

Eigentums durch Personen im Aus-

land – unabhängig, ob es sich hier-

bei um Allein-, Gesamt- oder Mitei-

gentum handelt – auch der Erwerb

eines Bau- oder Wohnrechtes sowie

der Nutzniessung (Art. 4 Abs.1 lit. a

BewG) und die Begründung und

Ausübung von Kauf-, Vorkauf- oder

Rückkaufrechten (Art. 4 Abs. 1 lit. f

BewG) an einem Grundstück, als

bewilligungspflichtiges Rechtsge-

schäft. Ebenfalls der Bewilligungs-

pflicht unterstellt ist der Erwerb von

sowie die Nutzniessung an (nicht ko-

• das erworbene Recht als Erwerb

eines Grundstückes im Sinne des

BewG gilt.

Diese Voraussetzungen für eine Be-

willigungspflicht sind kumulativ.

2. Personen im Ausland

Als Personen im Ausland gelten ge-

mäss Art. 5 BewG

• natürliche Personen ohne Schwei-

zer Bürgerrecht mit Wohnsitz im

Ausland;

• natürliche Personen, die weder

Staatsangehörige eines Mitglied-

staates der Europäischen Gemein-

schaft (EG) oder der Europäischen

Freihandelsassoziation (EFTA)1 sind

noch über eine gültige Niederlas-

sungsbewilligung C verfügen;

• juristische Personen mit Sitz im

Ausland (auch wenn durch Inländer

beherrscht);

• juristische Personen sowie vermö-

gensfähige Gesellschaften ohne

juristische Persönlichkeit mit Sitz

in der Schweiz, welche durch Per-

sonen im Ausland beherrscht wer-

den 2, 3, 4;

• Erwerber, welche ein Grundstück in

der Schweiz auf Rechnung von Per-

sonen im Ausland erwerben.

3. Bewilligungspflichtige

Grundstücke

Grundsätzlich unterliegt jeder Erwerb

von Grundstücken zu Wohnzwecken,
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weise – Vermietung ist untersagt. Die

Wohnfläche darf grundsätzlich belie-

big gross sein, aber nicht eine der-

artige Grösse erreichen (Richtmass:

3’000 m2), dass der Grundstücker-

werb als blosse Kapitalanlage qualifi-

ziert werden könnte. Ein Umgehungs-

potential kann bejaht werden, wenn

ein Teil des Grundstücks verkauft, be-

baut, vermietet, usw. werden könnte.

Ob diese Gefahr im gegebenen Fall

besteht, beurteilt die kantonale Bewil-

ligungsbehörde aufgrund der konkre-

ten Umstände. Bei der Berechnung

der Grösse spielt es keine Rolle, ob

mehrere Familienmitglieder zu Mit-

eigentum das Grundstück erwerben.

Massgebend ist einzig die Gesamt-

wohnfläche des Grundstücks. Beim

bewilligungsfreien Erwerb kann es

sich nur um eine einzige Wohneinheit

handeln. Hier spielt es keine Rolle,

wenn z. B. mehrere Stockwerkeigen-

tümereinheiten ins Grundbuch einge-

tragen sind. Einzig zählt die Tatsache,

dass die einheitliche Nutzung des

Grundstücks physisch möglich ist.

Ebenso können natürliche Personen

Bauland erwerben, wenn dieses in-

nert rund einem Jahr mit einer derar-

tigen Hauptwohnung überbaut wird.

Im Falle eines Wohnsitzwechsels

muss der Erwerber die bewilligungs-

frei erworbene Wohnung nicht

veräussern und kann darüber frei

verfügen (Veräusserung, Vermietung

tierten) Anteilen an juristischen Per-

sonen, die den Erwerb von Grund-

stücken bezwecken (Art. 4 Abs.1

lit. e BewG) sowie der Erwerb von

Beteiligungen an vermögensfähigen

Gesellschaften ohne juristische Per-

sönlichkeit, deren Zweck im Erwerb

von Grundstücken besteht (Art. 4

Abs.1 lit. b) ebenso wie der Erwerb

(Eigentum sowie Nutzniessung) von

Anteilen von Immobilienanlagefonds

(oder ähnlichen Vermögen), deren

Anteilsscheine nicht regelmässig auf

dem Markt gehandelt werden (Art. 4

Abs.1 lit. c BewG).

5. Ausnahmen von der

Bewilligungspflicht

5.1 Wohnungen

a) Natürliche Personen, welche ge-

mäss BewG als Personen im Ausland

gelten (vgl. Ziff. 2), können am Ort

des rechtmässigen und tatsächlichen

Wohnsitz in der Schweiz Wohnraum

erwerben, sofern dieser durch die

Person im Ausland als Hauptwoh-

nung bewohnt wird. Hierbei wird von

der Bewilligungsbehörde verlangt,

dass das Bestehen des Wohnsitzes in

der Schweiz gemäss Art. 23 ff. ZGB,

d. h. der Mittelpunkt der Lebensbe-

ziehungen mit der Absicht des dau-

ernden Verbleibs, nachgewiesen wird.

Der Erwerber hat die Wohneinheit

selber zu bewohnen, eine – auch teil-
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5.2 Betriebsstättegrundstücke

Gemäss Art. 2 Abs. 2 lit. a ist der Er-

werb von Grundstücken, welcher

einem Handels-, Fabrikations- oder

einem anderen nach kaufmännischer

Art geführten Gewerbe, einem Hand-

werksbetrieb oder einem freien Be-

ruf dient, von der Bewilligungspflicht

ausgenommen. Gleiches gilt, wenn

unüberbautes Bauland innert einer

Frist von rund einem Jahr mit einer

einem derartigen wirtschaftlichen

Zweck dienenden Immobilie über-

baut oder als solche genutzt wird.

Als Betriebsstätte gilt ein Grundstück,

wenn es beispielsweise als Fabrika-

tionsgebäude, als Lagerhalle, als

Büro, als Verkaufsladen, als Werk-

statt, als Gastronomiebetrieb oder

als medizinische Praxis genutzt wird.

Hierbei ist nicht vorausgesetzt, dass

die Person im Ausland selbst das

Grundstück als Betriebsstätte nutzt.

Die Vermietung oder Verpachtung

eines Grundstückes an Dritte zur

Nutzung als Betriebsstätte ist der

Bewilligungspflicht ebenfalls nicht un-

terstellt. Dies bedeutet, dass es einer

Person im Ausland bewilligungsfrei

möglich ist, derartige Grundstücke

als Kapitalanlage zu erwerben.

Nicht als betriebliche Tätigkeit gilt

die Erstellung und Vermietung von

Wohnraum. Wird jedoch der Wohn-

raum als Hotel bewirtschaftet, gilt

dieser als Betriebsstätte, sodass

usw.) oder als Zweit- oder Ferien-

wohnung benutzen. Die Tatsache,

dass er zuvor bewilligungsfrei eine

Wohnung in der Schweiz erworben

hatte, hindert den Erwerber nicht

daran, an seinem neuen Wohnsitz

eine neue Hauptwohnung ebenfalls

bewilligungsfrei zu erwerben. Hatte

er aber von Anfang an keine Absicht,

die erworbene Wohnung längerfristig

selber zu bewohnen, liegt eine Ge-

setzesverletzung vor, insbesondere

dann, wenn sein Wohnsitzwechsel

einzig aus dem Grund erfolgt, um be-

willigungsfrei mehrere Wohnungen in

der Schweiz erwerben zu können. In

solchen Fällen können die zuständi-

gen Behörden auch nachträglich die

Bewilligungspflicht feststellen (Art. 25

Abs. 1bis BewG) sowie die Beseiti-

gung des rechtswidrigen Zustandes

anordnen (Art. 27 BewG).

b) Grundsätzlich können Staatsan-

gehörige der Mitgliedstaaten der EU

und der EFTA als Grenzgänger be-

willigungsfrei eine Zweitwohnung in

der Nähe ihres Arbeitsortes in der

Schweiz erwerben (Art.7 lit. j BewG).

Allerdings gehört der Kanton Zug

nicht zum Grenzgänger-Rayon, wes-

halb diese Personen im Kanton Zug

mindestens während der Dauer des

sog. Inländervorrangs kein Wohn-

eigentum bewilligungsfrei erwerben

können.
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Ebenfalls ohne Bewilligung können

Personen im Ausland Anteile einer an

einer Schweizer Börse kotierten Im-

mobiliengesellschaft erwerben, selbst

wenn diese Wohnliegenschaften hält.

Werden jedoch mehr als ein Drittel der

Stimmrechte dieser börsenkotierten

Immobiliengesellschaft von Personen

im Ausland gehalten, kann diese Im-

mobiliengesellschaft keine weiteren

Nichtbetriebsstättegrundstücke be-

willigungsfrei erwerben, weil diesfalls

eine ausländische Beherrschung ver-

mutet wird.

5.4 Übrige Ausnahmen

Weitere Ausnahmen der Bewilli-

gungspflicht sind in Art. 7 BewG sta-

tuiert.

U. a. sind nach schweizerischem

Recht gesetzliche Erben im Erbgang

von der Bewilligungspflicht ausge-

nommen (Art. 7 lit. a BewG). Hierbei

gelten sämtliche Verwandten des

Erblassers, welche (auch erst zu ei-

nem späteren Zeitpunkt) als gesetz-

liche Erben des Erblassers gelten

könnten.

Ebenso nicht unter die Bewilligungs-

pflicht fallen Rechtsgeschäfte unter

Verwandten in auf- und absteigender

Linie sowie zwischen den Ehegatten

oder eingetragenen Partnern (Art. 7

lit. b BewG).

Hat ein Erwerber bereits Mit- oder

Gesamteigentum an einem Grund-

der Erwerb oder die Vermietung und

der Betrieb einer Immobilie als Hotel

nicht der Bewilligungspflicht unter-

steht.

Wohnungen können mit der Be-

triebsstätte zusammen bewilligungs-

frei erworben werden, wenn dieser

Wohnraum aufgrund der Geschäfts-

tätigkeit der örtlichen Nähe bedarf

und betriebsnotwendig ist. Mit einer

Betriebsstätte miterworben werden

können gemäss Art. 2 Abs. 3 BewG

ebenfalls Wohnungen oder dafür

reservierte Flächen, sofern dieser

Wohnraum durch Wohnanteilvor-

schriften vorgeschrieben ist.

Für den Fall, dass ein Betriebsstätte-

Grundstück, dessen Fläche rund zu

zwei Dritteln mit einer Betriebsstätte

bebaut ist und die übrige Fläche als

Landreserve nicht überbaut und

nicht genutzt wird, kann diese Fläche

ebenfalls ohne Bewilligung miterwor-

ben werden.

5.3 Beteiligung an Immobilien-

gesellschaften

Eine Beteiligung an Immobiliengesell-

schaften durch Personen im Ausland

untersteht dann nicht der Bewilli-

gungspflicht, wenn die Immobilienge-

sellschaft nebst Wohnimmobilien Be-

triebsstättegrundstücke hält, welche

mindestens zwei Drittel (Richtwert für

den Kanton Zug) der Aktiven ausma-

chen.
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pflicht ebenfalls nicht, wenn der Er-

werb des Grundstücks aufgrund der

Auflösung der Gesellschaft erfolgt

(Art. 7 lit. i BewG).

Weitere noch nicht erwähnte Ausnah-

men von der Bewilligungspflicht erge-

ben sich aus Art. 7 lit. e und f BewG

sowie Art. 7 lit. h BewG.

6. Bewilligungsgründe

Untersteht das beabsichtigte Rechts-

geschäft über den Erwerb eines

Grundstücks durch eine Person im

Ausland der Bewilligungspflicht, kann

diese nur erteilt werden, wenn ge-

setzliche Bewilligungsgründe gemäss

Art. 8 BewG oder in einem kantona-

len Gesetz (Art. 9 BewG) vorliegen.

Gemäss EG zum Bundesgesetz über

den Erwerb von Grundstücken durch

Personen im Ausland des Kantons

Zug (EG ZG BewG) bestehen keine

über die Bewilligungsgründe gemäss

BewG hinausgehende Bewilligungs-

möglichkeiten (vgl. § 3 EG ZG BewG).

Die Bewilligungsgründe gemäss Art.8

BewG beziehen sich auf

• Kapitalanlagen aus der Geschäfts-

tätigkeit ausländischer und auslän-

disch beherrschter, in der Schweiz

zum Geschäftsbetrieb zugelas-

sener Versicherungseinrichtungen,

sofern die allgemein anerkannten

Anlagegrundsätze beachtet wer-

den und der Wert aller Grundstü-

cke des Erwerbers die von der

stück, ist dieses Rechtsgeschäft ge-

mäss Art. 7 lit. c BewG ebenfalls von

der Bewilligungspflicht ausgenom-

men. Nicht unter diese Bestimmung

fällt der Erwerb einer weiteren Stock-

werkeinheit. Ist die Person im Ausland

bereits Eigentümer einer Stockwerk-

einheit, unterliegt der Erwerb einer

zusätzlichen Stockwerkeinheit der

Bewilligungspflicht. Lediglich für den

Fall, dass die sich bereits im Eigentum

der Person im Ausland befindende

Stockwerkeinheit gegen eine an-

dere Stockwerkeinheit in demselben

Gebäude getauscht werden soll, ist

keine Bewilligung erforderlich (Art. 7

lit. d BewG).

Ebenso von der Bewilligungspflicht

ausgenommen ist die Erweiterung der

sich bereits im Eigentum der Person

im Ausland befindenden Wohnfläche,

soweit diese zusätzliche Fläche nur ein

geringfügiges Ausmass hat. Zu den-

ken ist hierbei beispielsweise an einen

Parkplatz, einen Abstellraum oder

einen Gartensitzplatz. Zu beachten

ist hierbei jedoch, dass die gesamte

zulässige Fläche nicht überschritten

werden darf (vgl. Art.10 BewV).

Natürliche Personen im Ausland, wel-

che nach den damals geltenden Vor-

schriften im entsprechenden Umfang

Anteile an einer vor dem 1. Februar

1974 gegründeten Immobiliengesell-

schaft (juristische Person) erworben

haben, unterstehen der Bewilligungs-
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eine bewilligungspflichtige Person

abwenden kann.

7. Bewilligungsverfahren

Zuständig für die Bewilligung ist

die kantonale Behörde am Ort des

Grundstückes (Art.15 Abs.2, 1. Halb-

satz BewG) resp. beim Erwerb von

Anteilen an juristischen Personen

oder bei der Beteiligung an einer ver-

mögensfähigen Gesellschaft ohne ju-

ristische Persönlichkeit die Behörde,

in deren Amtsbereich wertmässig

der grösste Teil der Grundstücke liegt

(Art.15 Abs. 2, 2. Halbsatz BewG). Im

Kanton Zug ist die Volkswirtschafts-

direktion zuständig.

Lässt sich die Bewilligungspflicht

nicht ohne weiteres ausschliessen,

muss spätestens nach Abschluss

des Rechtsgeschäftes oder, mangels

dessen, nach demErwerb ein Gesuch

um Bewilligung oder um Feststellung

der Nichtbewilligungspflicht einge-

reicht werden. Die Volkswirtschafts-

direktion des Kantons Zug stellt auf

ihrer Homepage entsprechende Ge-

suchsformulare zur Verfügung.

8. Übersicht über die Erwerbsmög-

lichkeiten von Wohngrundstücken

durch Ausländer

Die Möglichkeiten eines Immobilien-

erwerbs für ausländische Investoren

werden in der folgenden Tabelle dar-

gestellt.

Versicherungsaufsichtsbehörde als

technisch notwendig erachteten

Rückstellungen für das Schweizer

Geschäft nicht übersteigt (Art. 8

Abs.1 lit. b BewG);

• die Personalvorsorge inländischer

Betriebsstätten (Art.8 Abs.1 lit. c)

• Grundstücke, welche einem ge-

meinnützigen Zweck dienen (Art.8

Abs.1 lit. c)

• pfandbelastete Grundstücke durch

Banken oder Versicherungsgesell-

schaften, welche in der Schweiz

zum Geschäftsbetrieb zugelassen

sind und das Grundstück anlässlich

der Zwangsverwertung oder eines

Liquidationsvergleiches erworben

wird (Art.8 Abs.1 lit. d);

• Erben und Vermächtnisnehmer,

welche der Bewilligungspflicht un-

terstehen und enge, schutzwür-

dige Beziehungen zum Grundstück

nachweisen. Gelingt dieser Nach-

weis nicht, wird die Bewilligung an

die Auflage geknüpft, das Grund-

stück innert zweier Jahre zu veräus-

sern (Art. 8 Abs. 2 BewG);

• einen Härtefall des Veräusserers,

welcher die Immobilie selbst als

Haupt-, Zweit- oder Ferienwohnung

oder Wohneinheit in einem Appart-

hotel genutzt hat, und dieser nach

erfolglosem Verkaufsversuch an

eine nicht bewilligungspflichtige

Person seine unvorhergesehene

Notlage nur mit dem Verkauf an
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3 Es gilt gemäss Art.6 Abs.2 BewG die gesetzliche
Vermutung, wonach eine juristische Person durch
Personen im Ausland beherrscht ist, wenn diese
mehr als einen Drittel des Kapitals besitzen, über
mehr als einen Drittel des Stimmrechts verfügen,
namhafte Darlehen gewährt haben oder diese die
Mehrheit des Stiftungsrates oder der Destinatäre
stellen.

4 Bei Kollektiv- und Kommanditgesellschaften
wird gemäss Art. 6 Abs. 3 BewG eine beherr-
schende Stellung vermutet, wenn eine oder mehre
Personen im Ausland unbeschränkt haftende
Gesellschafter sind, als Kommanditäre der Gesell-
schaft mehr als einen Drittel der Eigenmittel zur
Verfügung stellen oder der Gesellschaft namhafte
Darlehen gewähren.

1 grundsätzlich mit einer Aufenthaltsbewilligung EG/
EFTA B oder einer Niederlassungsbewilligung
EG/EFTA C, eventuell mit einer Kurzaufenthalts-
bewilligung EG/EFTA L oder als Person im Dienste
von Botschaften, Konsulaten oder internationalen
Organisationen mit einer Legitimationskarte des
Eidgenössischen Departements für auswärtige
Angelegenheiten oder im Dienste ausländischer
Bahn-, Post- oder Zollverwaltungen mit Sitz in der
Schweiz mit einem Dienstausweis (Merkblatt des
Bundesamtes für Justiz, Erwerb von Grundstü-
cken durch Personen im Ausland, 1. Juli 2009)

2 Gemäss Art.6 Abs.1 BewG hat die Person im
Ausland eine beherrschende Stellung, wenn sie
allein oder zusammen mit anderen Personen im
Ausland wegen ihrer finanziellen Beteiligung,
ihres Stimmrechtes oder aus anderen Gründen
entscheidenden Einfluss auf die Verwaltung oder
die Geschäftsführung hat.


